Petitionsantrag     (Stand: 01.11.98/M1a)





Das Petitionsrecht ergibt sich aus Art. 17 GG:





„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“





Zuständig ist diejenige Volksvertretung, in deren Kompetenz z.B. die angegriffene Maßnahme liegt: Bei Handlungen des Bundesgrenzschutzes oder des Bundeskriminalamtes ist der Bundestag zuständig, bei Handlungen der Polizei das Landesparlament. 





Die Petition ist nicht an eine Frist gebunden, es muß auch nicht um persönliche Belange gehen. Der Petent hat einen Anspruch auf sachliche Prüfung und vorschriftsmäßige Erledigung, der Bescheid muß die Art der Erledigung angeben und sollte eine kurze Begründung enthalten. Bei einem Verstoß gegen zwingende Vorschriften ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, d.h. der Petitionsbescheid kann eingeklagt werden.





Gemäß Art. 8d iVm Art. 138d EGV gibt es auch ein Petitionsrecht zum Europäischen Parlament.








Beispiel 


             


Petitionsantrag


                                                    


Sehr geehrte Damen und Herren,





am 09. Mai 1998 wurde ich in Hildesheim von Polizeibeamten von der Teilnahme an einer angemeldeten Demonstration abgehalten.





[genaue Schilderung des Sachverhaltes]





Da ich durch das polizeiliche Vorgehen in meinen Grundrechten verletzt wurde und ich dieses insgesamt für rechtswidrig halte, bitte ich den Vorgang zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Vorfälle in Zukunft auszuschließen.





Mit freundlichen Grüßen                                


                                                                 





Vereinigung zum Schutz der Bürgerrechte (VSB) * Oberdorf Str. 8 * D-79664 Wehr * ViSdP: Rolf Melzner


Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











